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Vor dem Hintergrund des bald in Kraft tretenden revidierten Datenschutzgesetzes werden hier
aktualisierte Mustertexte für eine Mandatsvereinbarung sowie eine entsprechende Datenschutzerklärung
vorgestellt und durch einleitende Hinweise kommentiert.

I. Einleitung

1. Auswirkungen des neuen Datenschutzrechts auf die
Mandatsvereinbarung

Im Jahr 2013 wurde in der «Anwaltsrevue» ein Textvorschlag für eine Mandatsvereinbarung veröffentlicht.
Der Fokus richtete sich dabei auf  Fragen in Zusammenhang mit der Informationstechnologie, insbesondere
E-Mail-Verkehr, elektronische Dossierführung und Archivierung.

Seither hat sich die Verwendung von Informatikmitteln in der anwaltlichen Arbeit weiter ausgedehnt.
Heute sind verbreitet Cloud-Dienste und Onlinetools zur Übersetzung von Dokumenten im Einsatz, es
werden Videokonferenzen durchgeführt und Datenaustausch- und Kollaborationsplattformen genutzt.
Gewisse Kanzleien bieten Onlineberatung an, haben eigene Facebook- und Instagram-Prof ile und setzen
automatisierte Vertragsgenerierungstools ein.

Im September 2020 hat das Parlament das revidierte Datenschutzgesetz  (revDSG) erlassen. Das
Inkrafttreten des revDSG ist für die zweite Hälfte 2022 geplant. Die Verordnungsbestimmungen stehen
noch nicht fest. Derzeit läuft die Vernehmlassung zum Entwurf  der revidierten VDSG.  Das revDSG hat
direkte Auswirkungen auf  die Anwaltschaft.

Unter dem zukünftigen Datenschutzrecht muss eine verantwortliche Person (also z.B. eine Anwaltskanzlei,
die Personendaten ihrer Klientinnen/ihrer Klienten bearbeitet) grundsätzlich bei jeder Beschaffung von
Personendaten die betroffene Person vorgängig angemessen informieren.  Im aktuellen DSG ist eine
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solche aktive Informationspf licht nur bei besonders schützenswerten Personendaten und
Persönlichkeitsprof ilen vorgeschrieben. Im Gegensatz zu heute kann sich die/der Verantwortliche unter
dem neuen Recht nicht mehr darauf  berufen, dass eine Datenbearbeitung für eine Person aus den
Umständen erkennbar ist. Eine Ausnahme von der Informationspf licht besteht nach Art. 20 Abs. 1 lit. c
revDSG, wenn die/der Verantwortliche einer gesetzlichen Geheimhaltungspf licht untersteht. Mit dieser
Ausnahme soll nach dem Willen des Gesetzgebers ein möglicher Normkonf likt zwischen
Geheimhaltungspf licht und Informationspf licht geregelt werden.  Auf  diese Ausnahme von der
datenschutzrechtlichen Informationspf licht können sich die Anwältinnen und Anwälte insbesondere ge-

genüber Dritten berufen, deren Personendaten sie bearbeiten, die unter das Anwaltsgeheimnis nach Art.
321 StGB fallen (z.B. gegenüber Gegenparteien und anderen in einen Fall involvierten Personen). Die
Ausnahme nach Art. 20 Abs. 1 lit. c revDSG gilt aber nach unserem Verständnis der Materialien und des
Zwecks der Informationspf licht nach Art. 19 DSG nicht gegenüber den Klientinnen/den Klienten, da diesen
gegenüber keine mit der datenschutzrechtlichen lnformationspf licht kollidierende Geheimhaltungspf licht
besteht.

Datenschutzerklärungen, wie wir sie insbesondere von Websites kennen, werden daher künftig vermehrt
erforderlich werden. Für Anwaltskanzleien bietet es sich an, den datenschutzrechtlichen
Informationspf lichten gegenüber ihren Klientinnen/Klienten beim Abschluss der Mandatsvereinbarung
nachzukommen.

2. Inhalt von Datenschutzerklärungen

Die/Der Verantwortliche (also die beauftragte Anwältin/ der beauftragte Anwalt oder die beauftragte
Anwaltskanzlei) muss den Klientinnen/Klienten diejenigen Informationen mitteilen, die erforderlich sind,
damit diese ihre Rechte nach dem Datenschutzgesetz geltend machen können und eine transparente
Datenbearbeitung gewährleistet ist. Im Sinne von Mindestangaben schreibt Art. 19 revDSG folgende
Informationen vor:

Zudem sind in spezif ischen Fällen weitere Informationen  nötig. Wenn Personendaten ins Ausland
bekanntgegeben werden, so ist über den Empfängerstaat und, falls dessen Gesetzgebung keinen
angemessenen Schutz der Personendaten gewährleistet, die Garantien zum Schutz der Personendaten zu
informieren.

Oftmals wird die Einhaltung dieser Mindestinformationspf lichten genügen. Je nach Art der bearbeiteten
Daten, der Natur und dem Umfang der betreffenden Datenbearbeitung können jedoch gestützt auf  die
allgemeine Umschreibung der Informationspf licht im revDSG über die Mindestangaben hinausgehende
Informationen erforderlich sein (z.B. die Datenquelle oder ausnahmsweise die Dauer der Bearbeitung).

3. Verwendung der Mustertexte

Diese Entwicklungen haben wir zum Anlass genommen, den Textvorschlag für die Mandatsvereinbarung aus
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Identität und Kontaktdaten der/des Verantwortlichen,–
Bearbeitungszweck,–
gegebenenfalls die Empfängerinnen/Empfänger oder die Kategorien von Empfängerinnen/Empfängern,
denen Personendaten bekanntgegeben werden.

–
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dem Jahr 2013 in einzelnen Punkten zu überarbeiten und mit einer Vorlage für eine Datenschutzerklärung
zu ergänzen. Die Ausführungen in der «Anwaltsrevue» 2013 zur Mandatsvereinbarung (u.a. betreffend das
Verhältnis zur Vollmacht und die Verwendung in internationalen Verhältnissen) haben weiterhin Gültigkeit
und gelten auch für die folgenden Texte.

Da die Bandbreite von Mandaten und Kanzleien und der damit verbundenen Datenbearbeitungen sehr
gross ist, ist es kaum möglich, allen und allem mit einem einzigen Mustertext gerecht zu werden. Die hier
wiedergegebenen Muster sind auf  Prozessführungs- und Beratungsmandate mit Schweizer
Klientinnen/Klienten zugeschnitten. Die Mustertexte basieren auf  den Mandatsvereinbarungen und
Datenschutzerklärungen, die wir in unseren eigenen Kanzleien verwenden. Sie sind daher auf  die Abläufe in
unseren Kanzleien abgestimmt. Vor der Verwendung müssen sie auf  die Bedürfnisse und Umstände der
betreffenden Kanzlei und des betreffenden Mandats adaptiert werden.

Die Mustertexte erheben keinen Anspruch auf  Vollständigkeit oder Perfektion – für viele Fälle mag die
Mandatsvereinbarung zu ausführlich sein. Auf  der anderen Seite umfasst die Datenschutzerklärung nur
Datenbearbeitungen im (engeren) Zusammenhang mit dem Mandatsverhältnis und muss für weitere
Datenbearbeitungen (z.B. wenn Personendaten ausserhalb der Schweiz bekanntgegeben oder gespeichert
werden oder für Bearbeitungen im Zusammenhang mit einer Website etc.) ergänzt werden. Die
Datenschutzerklärung beschränkt sich überdies auf  die Bearbeitung von Daten über Personen in der
Schweiz und deckt die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung  (DSGVO) der Europäischen
Union (EU) nicht ab.

II. Mustertext Mandatsvereinbarung
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III. Mustertext Datenschutzerklärung
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Für wertvolle Anregungen und Hinweise danken wir insbesondere Fridolin Walther und Michael Widmer.  Die Mustertexte f ür
Mandatsvereinbarung und Datenschutzerklärung werden auf  der Website it-recht.ch auch als weiterbearbeitbare Worddokumente
zur Verf ügung gestellt  (https://www. it-recht.ch/downloads/mustervertraege/).

Wolf gang Straub, Mandatsvereinbarungen und IT  – was ist zu regeln?, in: Anwaltsrevue 3/2013, S.  124 f f .

Bundesgesetz über den Datenschutz vom 25.9 .2020, https://www.f edlex.admin.ch/eli/f ga/2020/1998/de (besucht am 1. 10.2021).

Vgl.  https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/aktuell/mm.msg-id-84103.html (besucht am 1. 10.2021).

Vgl.  dazu unter anderem Daniel Hürlimann/Martin Steiger, Auf  dem Weg zur digitalen Anwaltskanzlei trotz Beruf sgeheimnis und
Datenschutz, in: Anwaltsrevue 5/2021, S.  199  f f .

Art .  19  Abs.  1 revDSG.

Botschaf t zum Bundesgesetz über die Totalrevision des Bundesgesetzes über den Datenschutz und die Änderung weiterer Erlasse
zum Datenschutz vom 15.9 .2017 , BBl 2017  117 .

Bei automatisierten Einzelentscheidungen, d.h. , wenn eine Entscheidung ausschliesslich auf  einer automatisierten Bearbeitung ohne
menschliche Intervention beruht und diese Entscheidung mit einer Rechtsf olge verbunden ist oder die betrof f ene Person erheblich
beeinträchtigt (z.B.  automatische Einteilung in eine Kreditwürdigkeitsklasse und f olgende Zusage/Ablehnung als
Kreditnehmerin/Kreditnehmer), so ist auch darüber zu inf ormieren, dass eine automatisierte Entscheidung vorliegt (Art .  21 Abs.  1
revDSG).  In Abs.  3 dieser Bestimmung sind besondere Ausnahmen von dieser Inf ormationspf licht geregelt .  Sie dürf ten jedoch f ür
Anwaltskanzleien eher selten zur Anwendung kommen.

Art .  19  Abs.  4 revDSG.

Verordnung (EU) 2016/67 9 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27 .4.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum f reien Datenverkehr und zur Auf hebung der Richtlinie 95/46/EG.  Die DSGVO wurde
mit Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr.  154/2018 vom 6.7 .2018 in das EWR-Abkommen übernommen und ist daher
auch in den EWR-Staaten unmittelbar anwendbar.

Die DSGVO f indet insbesondere Anwendung, wenn eine Kanzlei Dienstleistungen Klientinnen/Klienten anbietet, die sich in der EU/im
EWR bef inden (vgl.  Art .  3 Abs.  2 DSGVO).
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